
Evangelische Kirchengemeinde Köngen 
 

Hausordnung  
 

für das  
 

Gustav-Werner-Gemeindehaus und das Schulberg-Gebäude 
 
 
Herzlich willkommen in unserem Gemeindehaus und im Schulberg-Gebäude! 
 
Das Gustav-Werner-Haus und der Schulberg-Kindergarten mit Stöfflersaal sind 
das Eigentum der Evang. Kirchengemeinde Köngen. Sie dienen der Gemeinde 
als Ort der Begegnung. 
 
 
I Haus  
 

1. Die Belegung des Gustav-Werner-Hauses und die damit 
zusammenhängende Organisation hat der Kirchengemeinderat dem 
Hausmeister übertragen. Er ist für Sie Ansprechpartner, er ist für die 
Durchsetzung der Hausordnung verantwortlich.  
Die Belegung des Stöfflersaales wird im Gemeindebüro vorgenommen.  
Die weitere Verwaltung liegt ebenfalls beim Hausmeister. 
Bitte melden Sie unbedingt auch, wenn kein Bedarf mehr besteht, um den 
Termin neu belegen zu können. 

 
2. Bei Parallelveranstaltungen in den verschiedenen Räumen ist gegenseitige 

Rücksichtnahme selbstverständlich. Dies bezieht sich auch auf die 
Eingangsbereiche beider Gebäude. 

 
3. Alle Mitarbeiter und Mieter, denen ein Schlüssel leihweise oder dauerhaft 

überlassen wurde, sind damit selbst für das Öffnen und Schließen des 
jeweiligen Gebäudeteils (inkl. Notausgänge) verantwortlich. 

 
4. Das Herrichten der Räume ist grundsätzlich Sache der einzelnen Gruppen 

und Mieter. Stühle und Tische bitte in Absprache mit dem Hausmeister 
aufstellen und auch wieder aufräumen. Die Räume sind anschließend 
besenrein zu verlassen. Die Tische müssen nötigenfalls feucht gewischt 
werden. Bei Bedarf bitte auch die Mülleimer leeren.  

 
5. In allen Räumen und auf der Terrasse des Schulberg-Gebäudes gilt 

absolutes Rauchverbot. 
 

6. Für Ihre Garderobe übernehmen wir bei Verlust oder Beschädigung keine 
Haftung. 
 

7. Um den Fluchtweg frei zu halten, dürfen Kinderwagen und Fahrräder 
während Veranstaltungen nicht in den Fluren abgestellt werden.  
 



8. Regelmäßige Veranstaltungen und Gruppenabende enden gegen 22 Uhr. 
(Ausnahme: Freitag und Samstag in der Jugendetage bis 24 Uhr). 
 

9. Beschädigungen an Mobiliar, Geschirr und andere Defekte (Lampen etc.) 
bitten wir zu melden. 

 
II Küche 
 

Für die Küche gilt eine gesonderte Küchenordnung. Diese hängt dort aus. 
 
 
III  Außenbereiche  
  

1. Wir bitten Sie, ab 22.00 Uhr den Garten am GWH und die Terrasse im 
Schulberg-Gebäude nicht mehr zu benützen.  
 

2. Zum Gemeindehaus gehört der Hausacker-Kindergarten mit seinem 
Spielplatz. Die Spielgeräte sollten nicht von dem Mieter bzw. seinen 
Gästen benutzt werden. Falls doch, muss der Mieter die volle Haftung 
übernehmen und für  Schäden aufkommen. 
 

3. Der Garten am Schulberg-Gebäude ist dem Kindergarten vorbehalten. 
 

4. Auf die Terrasse am Stöfflersaal dürfen keine Stühle und Tische aus dem   
    Saal hinausgestellt werden. Grillen ist dort nicht möglich. 

 
5.  Nach Abendveranstaltungen bitten wir Sie beim Weggehen oder     
     Wegfahren die Nachbarn nicht durch Lärm zu stören. 
 

 
 
 
Die Gruppen- und Veranstaltungsleiter und Mieter sind zuständig für die 
Einhaltung der Hausordnung und unterschreiben dies bei Schlüsselübergabe.  
 
 
Wir freuen uns, wenn sich alle in unseren Räumen wohl fühlen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Beschluss des KGR im Mai 2017 tritt diese Hausordnung in Kraft. 

 
Alle Dokumente finden sich auch auf der Homepage der Evangelischen 
Kirchengemeinde Köngen. 
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